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U
nbestritten ist die Notwendigkeit, dass Leistungserbringer unter-
einander Daten und Dokumente austauschen müssen, um die Be-
handlungskontinuität in der medizinisch-pflegerischen Versor-
gung aufrechtzuerhalten. Nun sieht die gematik-Spezifikation der 
ePA vor, dass Leistungserbringer die Patientenakten nutzen kön-

nen, um diesen Austauschprozess auszuüben. Doch spricht aktuell noch dage-
gen, dass sich der Austausch zunächst auf GKV-Patienten beschränkt und diese 
wiederum die ePA in der ersten Ausbaustufe ab 2021 – und wohl auch darüber 
hinaus – auf freiwilliger Basis nutzen können. Leistungserbringer hätten also 
keine Gewähr, dass die ePA für ihre Behandlungsketten lückenlos genutzt wer-
den kann. Für das Konstrukt der Leistungserbringer-geführten Akte spricht 
außerdem, dass mit ihnen spezifische Daten- und Dokumentenflüsse eingerich-
tet und gegebenenfalls auch gemeinsam genutzte Dokumentationen in der in-
tersektoralen Versorgung genutzt werden können. ©
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LEISTUNGSERBRINGER-GEFÜHRTE 
AKTEN IN ZEITEN VON EPA & CO  

Sind Leistungserbringer-geführte, intersektorale Akten in Zeiten der elektronischen Patientenakte 
(ePA) nach § 291a und der stark beworbenen Aktensysteme der Kostenträger noch zeitgemäß? Klar 
ist: Der Zeitgeist alleine ist kein Business Case. Betriebswirtschaftliche Aspekte für Aktenanbieter und 
Hersteller von Primärsystemen müssen bei der weiteren Entwicklungsplanung berücksichtigt werden, 
um Aktenlösungen nachhaltig zu machen.

TEXT: MARKUS STEIN
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Die Elektronische FallAkte (EFA) 
ist eine schon seit einiger Zeit von 
Leistungserbringern und IT-Herstel-
lern gleichermaßen beförderte Platt-
form, die in ihrer Spezifikation 2.0 
auch auf einen durchgehenden 
IHE-Ansatz abzielt. Durch diese Stan-
dardisierung besteht Transparenz da-
rüber, wie mit angeschlossenen Pri-
märsystemen nachhaltig kommuni-
ziert werden kann. Über die Teilnah-
me an den regelmäßig von IHE 
Europa und dem Fraunhofer-Institut 
FOKUS durchgeführten Connecta-
thons / Projectathons können Herstel-
ler auch die Konformität in der Beach-
tung der IHE- und EFA-Standards 
nachweisen. Die Ergebnisse sind on-
line verfügbar [1] und bieten auch Leis-
tungserbringern die Sicherheit, dass 
ihr genutztes Akten- oder Primärsys-
tem den Standardvorgaben entspricht.

In Abb. 1 ist die Architektur einer 
EFA nach der Spezifikation 2.0 darge-
stellt, wie sie bei einem Provider für 
FallAkten – der RZV Rechenzentrum 
Volmarstein GmbH – eingesetzt wird. 
Dieser EFA-Kern kann nun über die 
angedeuteten Wege angesprochen 
und in einen IHE-basierten Ablauf 
umgesetzt werden. Durch eine Kapse-
lung bleibt der IHE-EFA-Kern erhal-
ten, aber trotzdem können Mehrwert-
dienste angebunden werden, wie im 
Folgenden beschrieben wird.

PRAKTISCHER NUTZEN IM EINSATZ 
VON FALLAKTEN – DIE EFA IN DER 
MDK-KOMMUNIKATION 
Elektronische FallAkten finden nicht 
nur in zahlreichen Förderprojekten, 
sondern auch in produktiven Umge-
bungen einen nachhaltigen Einsatz. 
So wurde beispielsweise eine Applika-
tion auf Basis einer EFA entwickelt, 
die eine konforme Übertragung digi-
taler Patientenunterlagen an den 
MDK gemäß Prüfverfahrensvereinba-
rung gestattet. 

Medizincontroller in den Kliniken 
stehen vor der Herausforderung, zum 
einen Dokumente aus diversen Syste-

men (KIS, Archiv etc.) zu entnehmen, 
zum anderen noch auf Papier vorhan-
dene Patientenunterlagen zu digitali-
sieren. Archiv- und Scandienstleister 
bieten hierzu schon Abhilfe, für eine 
dauerhafte Übertragung ist jedoch 
auch die Überführung schon digitaler 
Daten und Dokumente aus KIS und 
Subsystemen in das Archiv unabding-
bare Voraussetzung. Eine EFA kann 
hier die Funktion einer Austausch-
plattform bieten, die über Schnittstel-
len zu den Primärsystemen die Daten 
und Dokumente extrahiert und für 
die Übertragung an den MDK aufbe-
reitet – notwendig ist dazu noch die 
Möglichkeit eines manuellen Befül-
lens mit den Dateien aus gescannten 
Papierunterlagen.

Die zweite Herausforderung für 
das Medizincontrolling bildet die Spe-
zifikation des anzubindenden MDK. 
Zwar wird aktuell eine national gülti-
ge Plattform mit Portalfunktionalitä-
ten entwickelt, inwiefern hier Vorga-
ben zur Größe der zu übermittelnden 
Patientenunterlagen und vor allem 
der Semantik in der Beschreibung die-
ser Unterlagen an die Kliniken ge-
stellt werden, ist noch offen. Absehbar 
könnte eine Regelung sein, die schon 
jetzt von einigen MDK bei der digita-
len Bereitstellung von Patientenunter-
lagen gefordert wird. So schreiben sie 
neben der Begrenzung auf eine Größe 
der Unterlagen auch noch die Bezeich-
nung beziehungsweise Indexierung 
der Unterlagen vor. Während ein 
MDK für jedes Dokument (Arztbrief, 
OP-Bericht, Pflegebericht etc.) eine 
einzelne Datei, jedoch versehen mit 
Präfixen, vorschreibt, verlangt wiede-
rum ein anderer MDK die Zusammen-
fassung der einzelnen Dokumente in 
einer einzigen PDF-Datei mit einem 
Leseverzeichnis.

Eine Lösung auf Basis einer EFA 
wird dieser zweiten Anforderung ge-
recht, indem die Klinikdokumente auf 
die Bezeichnungsvorgaben der MDK 
umgelegt und auch an die Anfor-
derungen in der Übertragungsform 

 adaptiert werden. In Abb. 2 ist ein Bei-
spiel des Einsatzes einer EFA für diese 
Anforderung zu sehen; aus der geöff-
neten Mailnachricht sind die automa-
tisch gesetzten Präfixe bei den Anhän-
gen ersichtlich.

Eine FallAkte wird in diesem An-
wendungsfall also als Plattform ge-
nutzt, zweckgebunden Dokumente aus 
den Primärsystemen zu extrahieren 
und an externe Dienste, den MDK, zu 
übertragen. Mehrwertdienste ergeben 
sich beispielsweise aus der „Überset-
zung“ der Dokumentnamen oder der 
Konfektionierung von (PDF-)Dateien.

Abb. 1: 
Architektur einer 
Elektronischen 
FallAkte der 
Spezifikation 2.0  
(Quelle: RZV 
GmbH) 
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WEITERE ANWENDUNGS- 
SZENARIEN 
Weitere Anwendungsszenarien erge-
ben sich aus der „klassischen“ inter-
sektoralen Versorgung. Denn auch 
wenn die FallAkte durch ihre Zweck-
gebundenheit einen begrenzten Zeit-
raum zur Nutzung gemäß Fallkontext 
hat und damit auch das Wohlwollen 
der Datenschützer erhält, kann die 
Nutzungsdauer einer FallAkte auch 
länger als jene maximal 8 bis 12 Wo-
chen sein, die für die Bereitstellung 
für MDK-Übertragungen nötig sind. 
So ist für die Kommunikation von Kli-
niken und Ärzten bei der Versorgung 
onkologischer Patienten auch eine 
„Aktenlaufzeit“ von bis zu fünf Jahren 
denkbar.

Gerade in Nordrhein-Westfalen 
werden, auch bedingt durch die För-
derung des Landes, EFA-Systeme in 
unterschiedlichen Szenarien genutzt, 
die sich jeweils durch ihre Indikation 
unterscheiden und über ihren Mehr-
wert profilieren. Beispiele sind die 
Ansätze bei FALKO oder I/E-Health, 
die auch auf eine nachhaltig und ska-
lierbare Nutzung abzielen.[2] In die-
sen Anwendungsfällen findet der An-

satz einer Leistungserbringer-geführ-
ten Akte große Zustimmung, auch 
weil es gelungen ist, die Primärsyste-
me eng mit der FallAkte zu vernetzen. 
Anwender sollen möglichst in ihrem 
System, beispielsweise dem KIS oder  
Archivsystem, bleiben und die inter-
sektoralen Funktionalitäten daraus 
aufrufen können.

STRUKTURIERTE DATEN IN AKTEN-
SYSTEMEN  
Ein möglicher Grund für den bisher 
noch nicht flächendeckenden Einsatz 
von Aktensystemen liegt in deren  
Primat der Dokumentenverarbeitung. 
Ärzte, Pflegekräfte und sonstige Akteu-
re im Gesundheitswesen benötigen 
jedoch strukturierte Daten, um einen 
Mehrwert in der „Digitalisierung“ ih-
rer Arbeitswelt zu erfahren. Vitalwerte 
oder Labordaten lassen sich besser in 
strukturierter Form darstellen und 
weiterverarbeiten, als wenn sie „sta-
tisch“ in einer PDF-Datei angezeigt 
werden.

Auch die Spezifikation der ePA 
nach § 291a sieht nur die Speicherung 
und den Abruf von Dokumenten vor, 
Interaktionen mit Primärsystemen 

auf Datenebene sind also in der ersten 
Ausbaustufe nicht möglich. Dies mag 
für den Anwendungsbereich einer  
Patientenakte sinnvoll erscheinen, bil-
det aber die Welt der Leistungserbrin-
ger nur unzureichend ab.

Aktensysteme für Leistungser-
bringer müssen also über die reine 
Dokumentensicht hinausgehen und 
Möglichkeiten zur Verarbeitung von 
Inhaltselementen bieten. Auch bei 
diesem Ansatz zeigt sich, dass es wei-
terhin Leistungserbringer-geführte 
Systeme neben den Patientenakten 
geben muss.

Auch Elektronische FallAkten 
(EFA) sehen aktuell keine strukturier-
te Datenablage vor, jedoch wird beim 
EFA-Provider RZV der Weg hin zur 
Überbrückung der beiden Welten 
„Strukturierte Daten“ und „Akten- 
dokumente“ gegangen. Innerhalb des 
Projektes NephroTeTe [3] soll eine 
strukturiert aufgenommene Konsilan-
frage über den Weg einer FallAkte als 
Dokument an Fachärzte übertragen 
und dort in deren Systemen „restruk-
turiert“ werden. Der Konsilarzt sieht  
also nicht nur die PDF-Datei der 
 Anfrage, sondern kann auch die 

Abb. 2: Beispielmaske 
einer EFA zur 

Übertragung von 
Patientenunterlagen an 

den MDK  
(Quelle: RZV GmbH)



 übertragenen Informationsblöcke 
(z. B. Labor daten) in strukturierter 
Form in sein IT-System übernehmen. 
Grundlage dieser Übermittlung stel-
len zwei Dokumente nach CDA-Stan-
dard (Clinical Document Architec-
ture) dar, nämlich zum einen die Kon-
silanfrage und zum anderen die Kon-
silantwort. CDA-Dokumente bieten 
mit ihrer Graduierung die ideale 
Grundlage für diesen Use Case.

Diese CDA-Dokumente können 
aber nur dann weiterverarbeitet wer-
den, wenn sie sich in möglichst vielen 
Primärsystemen anlegen beziehungs-
weise einlesen lassen. Daher wird die 
RZV GmbH die Vorlage für die Konsil-
bearbeitung in den Prozess der allge-
meinen Kommentierung innerhalb 
des sogenannten Interoperabilitäts- 
forums, in dem zahlreiche IT-Herstel-
ler vertreten sind, einbringen.[4]

FALLAKTEN UND ELEKTRONISCHE 
PATIENTENAKTEN 
Wie lassen sich nun Leistungserbringer- 
geführte und elektronische Patienten-
akten (ePA) zusammenführen? Denn 
welchen Sinn macht es für Kliniken 
oder niedergelassene Ärzte, Dokumen-
te in unterschiedlichen Systemen ab-
zulegen und gegebenenfalls sogar 
Doppelaufwände zu investieren?

Aus dem bisher Gesagten wurde ja 
schon hergeleitet, dass auch ab 2021 

mit dann möglichem ePA-Einsatz wei-
terhin Aktensysteme existieren, die 
ausschließlich dem Zweck zur Unter-
stützung der Leistungserbringer die-
nen. Die Herausforderung wird darin 
bestehen, Schnittstellen zwischen die-
sen beiden Aktenwelten zu definie-
ren, die einen einfachen Austausch 
von Dokumenten gestatten. Da die 
gematik für die Anbindung von 
Primär systemen auch auf IHE-Stan-
dards setzen möchte, sollte eine Kopp-
lung mit IHE-basierten Aktensyste-
men von Leistungserbringern mög-
lich sein. Prof. Haas hat in der Studie 
der Bertelsmann Stiftung auch diesen 
Weg beschrieben, der schematisch in 
Abb. 3 dargestellt ist.

Elektronische FallAkten bieten in 
der Spezifikation 2.0 genau diesen An-
spruch einer IHE-basierten Kommu-
nikationsschnittstelle und könnten 
damit Leistungserbringern den Weg 
hin zu ePAs nach § 291a bieten. Ähn-
lich wie im oben beschriebenen Sze-
nario mit unterschiedlichen MDK 
könnten auch unterschiedlich konfek-
tionierte Patientenakten angebunden 
und den Leistungserbringern über  
eine visuell intuitiv zu bedienende In-
haltspräsentation zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Kunst wird auch 
dann darin liegen, die in Patienten- 
akten zahlreich vorhandenen Unterla-
gen mittels verfügbarer Metadaten 

(den „Schlagwörtern“) für den jeweili-
gen Kontext des Leistungserbringers 
zu filtern und diesem einen schnellen 
Zugriff auf die benötigten Dokumente 
zu gestatten. FallAkten nutzen schon 
heute die in den § 291a-Akten vorge-
schriebenen Metadaten in Form von 
IHE Value Sets, „verstehen“ also die 
Sprache der Dokumentenverarbei-
tung in Patientenakten. 
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Abb. 3: Verknüpfung 
von Leistungserbringer-

geführten Akten mit 
Patientenakten (Quelle: 

Bertelsmann Stiftung)
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